
1.Beiblatt 

Anfrage}eantw~rtunß' 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Kr a:- u ,sführt e in eiber schrift­

lichen Beantwortung der Anfrage der sozialistischen Abgeordneten Lag ger, 

'Wal c her, Pet s c h n i k, W e den i g und Genossen, 

'betreffend die Auf teilung des Obermöäil,taler Forstes &'1 die Bauern der Waldgemein­

schaft , auss 

V~r der Beantwortung der einzelnen Fragepunkte beehre ich mich 

folgendes zu bemerken: . 

. Dutrch da~, Buniesgesetz vr-m 12.Juli 1928 J B.G.Bl.Nr.193, 

betreffend die tlbertragung des Eigentums an den bundeseigenen Forsten im Gerichte-
" bezirk Wi~klern im M15lltale an die Servitutsherechtigten, wurde der Bundesminister 

für Finanzen ermächtigt, die in einigen Grundbucheinlagen verschiedener Katastral­

gemeinden eingetragenen~ früher in der Verwaltung der Österreichischen Bundesf~rstQ 

1/ IJestandenen Grundstücke mit allen Rechten und Lastender Gesamtheit der gemäse meh-
. ,-
reren Grundlasten-Regulierungsurkunden der Grundlasten-Ablösungs-und Regulierungs-

Landeskommission für Kärnten berechtigten Insassen von Lassach 9 stranach, Auen 

Mörtschach, Pirkachberg 9 Stampfen, Rettenbaoh, Ast-en, Döllbach, Apriach, Schachern, 

Fleiss, Untertauern, Mitten, Zirknitz, Mitteldorf, Putschall und Egg, welche die 

Obermi'illtaler Waldgemeinschaft bilden, zum Zwecke der volls,tändigen Ablösung der 

ihnen auf Gruwi der Urkunden zustehenden Rechte in's EigentJm zu überlassen. Das Ge ... 
I 

setz bestimmt weiterf" dass als"r'berechtigte Insassen die jJweiligen Eigentümer der 

in einem einzuleitenden, Regulierungsverfahren nach den Bes timmungen des Kärntner­

Teilungs-Regulierungs-Landesgesetzes rechtskräftig in dio tiste der ~ittelbar 
I , 

Beteil~gten aufgenommenen Liegenschaften anzusehen sind. I 
I 

.Auf Grund di eses Bundesgesetzes erf('lgte i die grundbücherliehe 

Ubertragung des Eigentums an dem Gebiete auf die ObermölltJler Waldgemeinschaft. 

1)ie Servitutsberechtigten hatten, wie es den lokalen uhd wirt-. , 
• I 

schaf,tliehen Verhältnissen entsprach, eine .Anzahl v,~n Nut zq.ngsgruppen gebildet, 

von welchen jede für,sich in aestimmten Teilen des Gebiete$ eingefo~stet war. Die 

Zusammenfassung aller dieser NutzungsgruI'pen zu. einer einzigen .Agrargemeinschaft, 

die wohl für die formelle Eigentumsübertra~ngv~n,vorteillwar, erwies sich aaer 

sehr bald als nicht zweckentspreöhend, und zwar hauptsächlich deshalb, weil die 
I , 

einzelnen Nutzungsgruppen, deren Teilflächen versehie den ertragreich und auch ver-
I 

echieden belastet waren, bei dem Versuche einer einheitlic~en Regelung miteinander 

11 
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9.Juli 1946. 

in Widerstreit gerieten. und weil nunmehr die vn der Agrargemeinschaft zu tra­

genden Venraltungsb'sten für die aufgestellte einheitliche F:::"rstverwaltung, die 

bei einem so gros sen Gebiete keine geringen ware11 9 einen grossen Teil des jähr­

lichen H01ze:i.nsch::.ages beanspru.cht en, der zur ]ecku.ng der urkundlichen Holzbezugs­

'recht e chned.:l.es nicht hinreicl'lte 0 

:;Ja der staat siGh nicht" wie es zeitweise von einem Teile dor :Derechtigten 
und 

gewünscht wurde, zur Rückübernahme dieses Waldbesitzes verst~nd/''''us begreiflichen' 

Gründen die ~ernahme der Verwaltungskoste~ nblehnte, wurde sch~n im Jahre 1927 

der Wunsch l~u.t, das ganze Gebiet auf die einzel·nen durch die historische Ent­

wicklung gegebenen und den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Nutzungsgruppen 

aufzuteilen, da hiedurcheine Anzahl von .!grargemeinschaften geschaffen würde ... , die 

jede für ·sich lebensfähig wäre_und das ihr zufallende Teilgebiet ohne besondere 

Kesten unter der ständigen ttr.erwachung der Agrarhehiirde und der staatlichen Forst­

aufsicht selbst verwalten könnte. Es wurde also eine sogenannte General- eider 

Hauptteilun& angestrebt, d.i. din Teilung agrargemeinschaftlioher Grunds:ücke 

llllter mehrere agrarische Gemeinschaften, nicht aber die Spezial- edel" Eirizeltl't­

teilung, da.s ie.t die Aufte11ung unter die einzelneJi 13.reohtigteft. Jlaa Ge-.1. 
teilungsverfahren wurde v6n der .Agrarbezirksbehörde·Villach schon im Jahre 1935 
eingeleitet~und zwar auf Grund eines v~n der nach dem Gesetz notwendigen An~ahl 

von Berechtigten gestellten Antrages. Der Einleitungsbescheid wurde v.m Landes­

agrarsenat bestätigt, vom Obersten Agrarsenat jedoch behoben und der Antrag auf 
. . 

Generalteilung bis zum Vorliegen der angecrdneten weiteren Erhebungen abgewieseft. 

Diese Erhebungen wurden durchgeführt, worauf die Agrarbezirksbehörde im Jahr~ 19'1 
neuerlich das Hauptteilungsverfahren einleitete. Dieser Einleitungsbeecheid ist 

in H.echtskraft erwachsen. Am 17.12.1937 wurde von den Berechtigten ein ttaerein­

kommen über die Durchführung der Hauptteilung abgeschlossen. 

Nnch der nationalsozialistischen Machtübernahme hat das Regierungsferstamt 

Klagenfurt auf Weisung des Reichsforstmeisters die Zwmdeführung des Hau.ptteilungs­

verfahrens untersa.gt. Die Betriebsführung wurde von den Reichsforsten übern"mman, 

zu eine~ Rücküberführung an die Reichsf,o!ste ist es aber nicht gekommen. Die 

Agra:r~8meinschaft Oberm;::lltaler Waldgemeinschaft bliifh als solche pestehen. , 

]as . Lande sf'9rs tamt hat das Amt der Landesregierung im Juli 1945 auf die 

neuerlich bei der Waldgemeinsohaft eingetr.::-otenen chaotischen Zuständ.e aufmerksam 

gemacht und um dringende Klärung der Rechtslage durch die A.grarbezirksbehörde 
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ersuch-;;~ um die ungeregelten Zustände zu beseitigen •. Bei der am 300ktober 1945 von 

der Agrarbezirksbehörde in Anwesenheit von Vertretern·des Amtes der Landesregierung; 

der Landwirtschaftskammer und der Forstbehörde durchgeführten Agrargemeinschafts­

vorstandssitzung dE;!r Obermölltaler Waldgemeinschaft wurde von sämtlichen Nutzungs­

gruppen einstimmig beschlossen, die Weiterführung des Haupt.· "teilu:o.gs"':!erfahrens auf 

der Grundlage des 1tbereinkommens vom 17,Dezember 1937 zu beant:ragen, da dies dem 

Wunsche aller Beteiligten entspreche und die günstigste Lösung sei. Daraufhin hat das 

:Amt der Landesregierung die seinerzeit verfügte Ein~tellung des HauptteiD.ungsverfah:rens 

wider:rufen und den Auftrag erteilt, dies'es Verfahren beschleunigt fortzusetz:3n. Die 

Agrarbezirksbehörde Lienz hat nunmehr am 4.Jänner 1946 den Hauptteilu:r-gsplan aufge­

stellt. Dieser Plan mit der zugehörigen Hauptteilungsnrkunde ist in Rechtskraft er­

wachsene Punkt 1 der Anfrage glaube ich durch die vorstehenden Ausführungen ieant­

wertet zU haben. 

Z~ P~r~t 2z Wie diesen Ausführungen entnommen werden wolle, ist das in Rede stehende 

Gebiet der Gesamtheit der früheren Servitutsberechtigten in ihr Eigentum übertragen 

werden. Andere als diese Servitutsberechtigten hatten keinerlei Rechte an die5em Besitz, 

ihre rechtliche Lage hat sich durch den tlbergang des Gebietes in das Eigentum der 

OberrnölItaler Waldgemeinschaft daher nicht geändert und ändert sich amh nicht durch 

die Auf teilung auf die einzelnen Agrargemeinschaften. Der Bescheid über die Einleitung 

des Hauptteilungsverfahrens und der Hauptteilungsplan sind Bescheide der hiezu m,,~h 

dem Gesetze berufenen Agrarbezirksbehörde. Bescheide derAgrarbezirk6beh~rde unte~lie­

gen der tlberprüfungdurch den Landesagrarsenat als Berufungs- und Aufsichtsbehörde, 
!". 

sie können aber nicht im Verwaltungswege durch das Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft abgeändert oder aufgehoben werden. Ausserdem ist die Ve1lziehung in 

den .Angelegenheiten der Dcdenreform, wozu amh die Generalt~ilung als eine agrarisohe 

Operation gehört, naoh dem Bundes-Verfassungsges.etz in der Fassung von 1929 nach 

.Artikel 12, .Absatz 1, Z.5"Landeseache. 

Zu:Punkt 3: D5 G 'Na Idungen ~er Obermöllta1er Wa1dgeme inschaft st ehen nach der Haupt------,-<_ ... _-............ ,~ .. 
teilung wie alle anderen .Agrargemeinschaftswaldungen unter Kontrolle der Fc.trstauf­

sichtsbehörde und der ~grarbehörde, namentlich in Bezug darauf, dass die Nutzungen 

mi t der Ertragsfähigkeitdes Waldes in E:L~klang b1e i ben. Die Agrarbezirksbehörde hat 

das Itandesfcrstarnt ersucht, einen stap;nichen Revierförster im oberen Mö1ltale zu 

belassen; das Landesfcrstamt hat einen Antrag ~n diesem Sinne gestellt. In ~ierkärnten 

bestehen über 2000 Agrargemeinschaften 0hne eigene Forstverwaltungen. Im '5eren 

Mölltal wurden aus~dehnte Servitutswaldungen auf Grund des kaiserli9hen Patentes 

~vom Jahre 1053 V·:'ID staat an Agrargemeinschaften übereignet, sc der Mörtschacher 

Hochwald, der Retten~acher Gemeinwald, die Waldungen in der Kat.Gem.Z1apr uni H.f 
und andere.Eine Verkarstung ist nirgends eingetretenoJ..uch im Gebiete der Öbermöllta­
leI' Waldgemeinschaft werden die Agrarbehörde und die Fc.rstaufsichtsbehÖrde in ,flioht­
gemässer Vorsorge zu grosse Abholzungen, durch welche Verkarstungen/~ntstehen könnten, 
nicht zulassen. _._._._._._ oder Vermur:·ungen . 
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